
 

Sitzungstitel7 2017.RRGR.76 1 

 

Der Grosse Rat 
des Kantons Bern 

Le Grand Conseil 
du canton de Berne 

 
  
 

 
Dienstag (Nachmittag), 11. September 2017

 
Polizei- und Militärdirektion 
 
45 2017.RRGR.76 Motion 027-2017 glp (Rudin, Lyss) 
Taxigewerbe: Konkurrenz ermöglichen 
 
 
 
Vorstoss-Nr.: 027-2017 
Vorstossart: Motion 
Eingereicht am: 30.01.2017 
Eingereicht von: glp (Rudin, Lyss) (Sprecher/in) 
Weitere Unterschriften: 0 
RRB-Nr.: 684/2017 vom 28. Juni 2017 
Direktion: Polizei- und Militärdirektion 
 
Taxigewerbe: Konkurrenz ermöglichen 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen des Taxigewerbes so anzupassen, 
dass neue Geschäftsmodelle nicht verhindert werden und das geltende Arbeitsrecht eingehalten 
wird. 
Begründung: 
Mit dem Aufkommen von Uber und anderen Anbietern kommt das Taxigewerbe in Bewegung. Aus 
Sicht der Konsumenten und der Wirtschaft ist dieser Umstand zu begrüssen. Denn: Damit der Kan-
ton Bern wettbewerbsfähig sein kann, braucht es Konkurrenz in jedem Sektor. Die momentane Si-
tuation lässt jedoch die Gemeinden entscheiden, wie sie ihr Taxigewerbe handhaben wollen. Auf-
grund der gestiegenen Mobilität und der neuen technischen Möglichkeiten ist dieser Umstand ana-
chronistisch und muss deshalb geändert werden. Insbesondere gibt es heute viele Konsumenten, 
die ihre Mobilität auf diversen Anbietern aufbauen und verbinden, etwa durch Car-Sharing, ÖV und 
eben auch durch Apps, mit denen Taxis zu einer smarten Mobilität verbunden werden. Dies hat ein 
ökologisches und ökonomisches Potenzial. Dabei geht es nicht um die Bevorteilung der einen oder 
anderen Anbieter, sondern darum, dass alle Marktteilnehmer gleich lange Spiesse erhalten. Die 
Wahlfreiheit des Einzelnen, sich dieser Angebote zu bedienen, soll nicht ausgebremst, aber trotz-
dem in Einklang mit übergeordnetem Recht geregelt werden. Deshalb soll die neue gesetzliche 
Grundlage so ausgestaltet werden, dass sie im Einklang mit dem nationalen Arbeitsgesetz steht. Im 
Speziellen ist zu regeln, inwiefern die Taxifahrer von Uber und dergleichen mehr einem Subordina-
tionsverhältnis unterliegen und dadurch nicht als Selbstständigerwerbende gelten können. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der Grosse Rat hat sich letztmals anlässlich der Behandlung der Motion 189-2016 de Meuron1 mit 
dem Thema Digitalisierung und den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für Un-
ternehmen und Kundinnen und Kunden befasst. Dabei wurden auch die Bereiche Mobilität und Ta-
xigewerbe thematisiert und die dazugehörigen Rechtsgrundlagen auf ihre Kompatibilität mit den 
neuen technologischen Entwicklungen hin untersucht. Der Regierungsrat kam in seiner Antwort 
zum Ergebnis, dass aktuell kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Der Grosse Rat hat 
den Bericht anlässlich der Märzsession 2017 zur Kenntnis genommen. Die wichtigsten Punkte wer-
den hier nochmals aufgegriffen und wo nötig ergänzt: 
Wesentliche Teile des Wirtschaftslebens sind durch Bundesgesetze geregelt, so etwa das Arbeits- 
und das Sozialversicherungsrecht. Hier haben die Kantone keine Regelungskompetenz und ent-

                                                
1 M 189-16 de Meuron: Dank neuer Technologien wachsende Sharing Economy – Wo steht der Kanton Bern? 
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sprechend besteht auch kein Handlungsbedarf auf Stufe Kanton. Anders als in anderen Ländern 
erfasst das Schweizer System der Sozialleistungen sowohl selbständige als auch unselbständige 
Erwerbstätigkeit. Ob eine Tätigkeit als selbständig oder als unselbständig eingestuft wird, ist anhand 
verschiedener Kriterien im Einzelfall zu beurteilen. Eine generelle Zuordnung ist weder möglich 
noch sinnvoll. Die bestehenden Kriterien zur Abgrenzung, die auf die wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten abstellen, ermöglichen auch für neue Arbeitsformen eine sachgerechte Zuordnung.  
Vorschriften für das Taxigewerbe bestehen im eidgenössischen Recht für Fahrerinnen und Fahrer 
sowie für die Ausrüstung von Fahrzeugen. Im Kanton Bern ist das Taxigewerbe in der Verordnung 
vom 11. Januar 2012 über das Halten und Führen von Taxis (Taxiverordnung, TaxiV; BSG 
935.976.1) geregelt, die sich auf eine Grundlage im Gesetz vom 4. November 1992 über Handel 
und Gewerbe (HGG; BSG 930.1) abstützt. Das HGG erklärt in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b das 
Halten und Führen von Taxis für bewilligungspflichtig. Die Gemeinden können ergänzende Vor-
schriften zum kantonalen Recht erlassen. Der Kanton Bern beschränkt sich mit seiner Regelung auf 
wirtschaftspolizeiliche Vorschriften. Letztere gelten für alle Anbieterinnen und Anbieter im Taxige-
werbe, unabhängig von der Art und Weise der Vermittlung der Dienstleistungen (z.B. per App) und 
der Unternehmensform. Entscheidenden Einfluss auf die Mobilität der Taxidienstleistungen über die 
Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinweg hat das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Bin-
nenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02). Es garantiert den freien Marktzugang für alle 
Anbieterinnen und Anbieter. Die rechtliche Grundlage im HGG muss demnach nicht angepasst 
werden. Auch in der TaxiV ist zurzeit kein Anpassungsbedarf ersichtlich. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme als Postulat und gleichzeitige Abschreibung 
 
 
Präsidentin. Die Regierung ist bereit, diesen Vorstoss als Postulat anzunehmen und gleichzeitig 
abzuschreiben. 
 
Michel Rudin, Lyss (glp). Ein solcher Themenwechsel ist eine grosse Herausforderung und ich 
hoffe, ich werde die Themen nicht durcheinander bringen. Ich wurde vom lokalen Taxigewerbe von 
hier und von einer internationalen Unternehmung angesprochen. Beide würden es begrüssen, eine 
solche App anbieten zu können. Und eigentlich funktioniert das auch sehr gut. Ich bin ab und zu in 
China unterwegs und dort ist es möglich, irgendwo weit draussen in einem Städtchen mit einer App 
ein Taxi zu bestellen. Das Taxi kommt, es funktioniert, ist günstig und qualitativ gut. Nun bin ich der 
Meinung, dass wir Berner das eigentlich auch haben sollten. Deshalb mein Vorstoss. Die grosse 
Unternehmung, die sich international positioniert und überall präsent ist, eroberte die Städte bisher 
meist mit kämpferischen Massnahmen. Wir hätten somit hier im Kanton Bern ein Novum: Wir wären 
das erste Parlament, das einen solchen Dienst einführt und erlaubt, bevor er überhaupt da war. 
Vielleicht ist es allerdings mittlerweile anders, denn dieses Gespräch fand vor rund einem halben 
Jahr statt. Ich habe dann gefragt, warum sie nicht einfach so herkommen, wie sie es ja auch in Zü-
rich und in Basel gemacht haben. Sie sagten, sie hätten genug von diesen Streitereien, und Bern 
und Umgebung wären für eine Einführung gross genug. Jetzt weigert sich aber die Stadt Bern, das 
neue System einzuführen. Und wenn wir die Stadt Bern nicht bekommen, fehlt die grösste Masse 
des Kantons und dann funktioniert es nicht. Von daher wäre es wichtig, wenn man übergeordnet in 
dieser Richtung vorstossen und die Idee unterstützen würde. 
Es ist ein Vorstoss auf zwei Ebenen: Zum einen soll sich der Regierungsrat zum übergeordneten 
Arbeitsrecht äussern, wobei er allerdings dazu nicht Stellung genommen hat. Da ich jetzt nicht so 
recht weiss, wie der Regierungsrat das rechtlich einschätzt, ist für mich auch nicht klar, ob es sich 
bei den Leuten um Selbständigerwerbende handelt oder nicht. Für mich ist das aber wichtig, denn 
zum einen ist die Ökonomie wichtig, das heisst, wir wollen keine Unternehmungen abwürgen. Und 
zum anderen muss aber das Arbeitsrecht eingehalten werden, und wir müssen eine klare Situation 
schaffen. 
Es stellt sich jetzt die Frage, wie wir damit umgehen. Ich habe von einigen gehört, dass sie mit ei-
nem Postulat einverstanden wären. Auch die Abschreibung war ein Thema, aber diese bestreite ich 
vehement, denn wenn wir jetzt die Zustimmung geben, sind die Leute morgen da; zumindest habe 
ich eine entsprechende Zusicherung erhalten, und zwar sowohl von dieser grossen Unternehmung 
wie auch vom lokalen Taxigewerbe. Dieses hat mir gesagt, es würde dieses System auch gerne 
einführen. Deshalb kann ich den Vorstoss nicht abschreiben. Die Grünliberalen sehen das generell 
so: Wir werden nicht abschreiben. Es stellt sich auch die Frage, ob der Vorstoss in ein Postulat ge-
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wandelt werden soll. Um diesen Entscheid zu fällen, muss ich noch ein bisschen zuhören, wer die 
Situation wie einschätzt. Mein Kollege Michael Köpfli wird dann sicher noch etwas zur Taxiverord-
nung sagen. Aus unserer Perspektive besteht hier sicher Handlungsbedarf. Von daher wäre eine 
Motion eigentlich das richtige Instrument. Denn im Moment ist es noch gar nicht möglich, das Taxi-
gewerbe mit einer App so zu führen, wie es modern und konkurrenzierend angedacht wurde, und im 
Ausland an diversen Orten auch durchgeführt wird. 
 
Präsidentin. Wir sind bei den Fraktionen. 
 
Marc Jost, Thun (EVP). Die EVP-Fraktion unterstützt bei diesem Vorstoss die Form eines Postu-
lats, allerdings möchten wir es nicht abschreiben. Wir heissen neue Geschäftsmodelle, wie sie der 
Vorstoss fordert, gut, und sicher muss auch die Einhaltung des Arbeitsrechts in allen Bereichen des 
Transportwesens sichergestellt sein. Gleichzeitig wünschen wir uns aber auch einen fairen Wettbe-
werb, und hier besteht aus unserer Sicht ein Klärungs- und Optimierungsbedarf. Deshalb finden wir 
einen Prüfungsauftrag angemessen. Für uns sind gewisse Dinge nicht ganz klar: Herr Polizeidirek-
tor, brauche ich jetzt als Uber-Fahrer eine Bewilligung oder nicht? Ist ein Uber-Angebot ein Taxi, 
und wenn nicht, was ist es dann? Entscheidet jede Gemeinde selbst, ob sie das will oder nicht? Das 
fänden wir nicht so sinnvoll. Da bei uns verschiedene Fragen offen sind, möchten wir den Vorstoss 
nicht abschreiben, ihn aber als Postulat überweisen und diese Fragen klären. Vielleicht braucht es 
dann keine Anpassungen des Gesetzes oder der Verordnung, aber ganz sicher besteht ein Klä-
rungsbedarf. 
 
Hasim Sancar, Bern (Grüne). Die grüne Fraktion folgt dem Regierungsrat und wird die Motion be-
treffend Taxigewerbe nur als Postulat annehmen sowie abschreiben. Das Taxigewerbe im Kanton 
Bern ist bereits liberal gestaltet, ja sogar fast zu liberal. Ein Teil der Taxifahrenden beschwert sich 
zum Beispiel, dass es in der Stadt Bern wegen der Liberalisierung zu viele Taxis gibt und deshalb 
viele Taxifahrende nicht genug verdienen. Es ist stossend, wenn der Grosse Rat wieder einmal ge-
gen die Stadt Bern aufgerufen wird. Die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen 
sind auf der nationalen Ebene geregelt und können nicht auf kantonaler Ebene geregelt werden. 
Die grüne Fraktion möchte betonen, dass Anbieter wie Uber in der Taxibranche schwierige und 
problematische Neuheiten darstellen. Wegen der nicht bezahlten Sozialversicherungsbeiträge ent-
gehen dem Sozialversicherungssystem jährlich Millionen. Wegen den arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten und Beiträgen kommt es zwischen Uber und den Sozialversicherungen wie beispielsweise der 
SUVA zu Uneinigkeiten. Die SUVA betrachtet Uber als Arbeitgeber, was von Uber klar verneint 
wird. Der Fahrdienstvermittler Uber ist aber als normaler Arbeitgeber einzustufen, der Sozialabga-
ben leisten muss. Uber legt die Preise fest und kassiert zwischen 25 und 30 Prozent der Einnahmen 
der Fahrer, bezahlt aber keine Beiträge an die Sozialversicherungen. Ist das wirklich das neue Ge-
schäftssystem, das wir wollen? Wir müssen von der «Immer-billiger-Mentalität» wegkommen, die 
sozialen Aspekte prüfen und die Qualität sichern. Deshalb haben wir grosse Bedenken wegen Uber 
und diese sollten Sie teilen. Die grüne Fraktion nimmt den Vorstoss nur als Postulat an und schreibt 
ihn ab. 
 
Sabina Geissbühler-Strupler, Herrenschwanden (SVP). Die SVP ist mehrheitlich für eine Libera-
lisierung des Taxigewerbes und für Wettbewerb. So wie es aussieht, besteht bereits vom Bund her 
eine Regelung, nämlich das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Es ist aber wirklich wichtig zu 
schauen, wie das im Kanton geregelt werden kann. Es heisst zwar, es bestehe kein Handlungsbe-
darf, aber Uber ist ja in der Stadt Bern nicht erlaubt. Die Mehrheit der SVP ist also dafür, ein Postu-
lat zu überweisen, aber ohne es abzuschreiben. 
 
Samuel Kullmann, Hilterfingen (EDU). Es wäre eigentlich nicht an mir, mich zu diesem Geschäft 
zu äussern, aber ich konnte Anfang dieses Jahres einmal mit Uber fahren und war sehr begeistert. 
Dadurch wurde mein Konzept von Mobilität regelrecht revolutioniert. Deshalb habe ich mich schon 
ein bisschen länger mit dieser Thematik befasst und äussere mich jetzt dazu. Die heutigen Techno-
logien, das Internet und die Apps auf den Smartphones haben das Potenzial, den gesamten Be-
reich der Mobilität völlig neu zu gestalten und zwar zum Vorteil der grossen Bevölkerungsmehrheit. 
Als nur 5 Prozent der Bevölkerung über ein Telefon verfügte, war diese Technologie noch nicht sehr 
nützlich. Sobald aber fast 100 Prozent der Bevölkerung über ein Telefon verfügten, wurde dies eine 
extrem nützliche Technologie. Dasselbe gilt auch für die sogenannten Ridesharing- oder Car-
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Sharing-Apps: Je mehr Prozent der Bevölkerung eine solche App auf ihrem Handy haben und bereit 
sind, diese zu nutzen, desto grösser wird das Potenzial dieser Technologie. Das Potenzial ist wirk-
lich gross. Im Pendelverkehr sitzen heute 1,1 Personen im Auto, was extrem ineffizient ist, ausser 
wenn man ein Zweiplätzer-Elektroauto hat wie ich, denn dann ist es schon zur Hälfte gefüllt. Aber 
bei den Fünfplätzer-Autos ist es einfach ineffizient. Mit dieser Technologie bestünde die Möglichkeit, 
diese Effizienz massiv zu steigen. Wenn das wirklich kommt, müssen wir in den nächsten 10 bis 20 
Jahren keine neuen oder grösseren Strassen bauen und wir können auch auf teure Erweiterungen 
des öffentlichen Verkehrs verzichten. Wir sehen das ja bei der ganzen Spardebatte: Es gäbe genü-
gend Bereiche, wo wir dieses Geld brauchen könnten. Das Potenzial für eine Effizienzsteigerung ist 
hier also enorm. Wir sollten das visionär verfolgen und dem möglichst keine Hindernisse in den 
Weg stellen. Mir ist schon klar: Dem Taxigewerbe geht es bald so, wie den Pferdekutschen vor 100 
Jahren, als das Auto aufgekommen ist. Vielleicht ist es richtig, dass die Politik sie damals nicht stark 
geschützt hat, denn sonst würde man heute vielleicht immer noch mit den Pferdekutschen herum-
fahren. Gut, vielleicht hätten die Grünen gar nicht so viel dagegen. Seien wir doch für Innovation 
und für die Effizienz des Marktes, die hier wirklich möglich wäre. Die EDU-Fraktion ist für eine Moti-
on und gegen die Abschreibung. 
 
Daniel Schwaar, Wileroltigen (BDP). Diese Motion fordert im Grundsatz, dass dem Taxigewerbe 
die Wettbewerbsfähigkeit dank Konkurrenz, insbesondere durch die neuen Geschäftsmodelle, er-
halten bleibt, und so die Konsumenten von optimierten Fahrtaxen profitieren können. Es wird ver-
langt, dass die Spiesse für alle gleich lang sein müssen. Dies vor allem im Hinblick auf die immer 
stärker werdende Konkurrenz günstiger Online-Taxianbieter. Störend ist der Umstand, dass diese 
Anbieter als selbständigerwerbend gelten. Aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel bei Uber die 
Fahrer Personentransporte mit ihrem eigenen Fahrzeug und den eigenen Fahrtenschreibern durch-
führen, geniessen solche Anbieter gewisse Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Taxigewerbe, 
dessen Leute als Unselbstständigerwerbende gelten. Das kann zur Folge haben, dass solche Fah-
rer keiner Pflicht zur Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen unterstehen, solange sie im We-
sentlichen die Kriterien der Selbstständigkeit erfüllen. Es gilt deshalb grundsätzlich zu regeln, wel-
chem Subordinationsverhältnis beispielsweise die Fahrer von Uber unterliegen. Das Subordinati-
onsverhältnis besagt, je gebundener ein Auftragnehmer ist, desto weniger gilt er als selbstständig. 
Damit liegt es auf der Hand, dass diese Motion vor allem die selbständige Erwerbstätigkeit in Frage 
stellt.  
Neben der Frage nach der Selbstständigkeit hat aber unsere Fraktion auch darüber diskutiert, ob 
wirklich alle Uber-Fahrer über eine abgeschlossene Eignungsprüfung verfügen. Obschon die Ver-
ordnung über das Halten und Führen von Taxi eine solche voraussetzt, gibt es sicherlich auch Taxi-
fahrer, die diese Bedingung nicht erfüllen. Anzeichen, dass das für eine Mehrheit der Uber- Taxifah-
rer gilt, haben wir aber nicht. Der Regierungsrat führt in seiner Antwort aus, dass er im Moment kei-
nen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht. Dies vor allem, weil wesentliche Elemente auf Bun-
desebene geregelt sind, und weil der Kanton keine Regelungskompetenz hat. Ebenso verweist er 
darauf, dass die wirtschaftspolizeilichen Vorschriften für alle im Taxigewerbe tätigen Unternehmun-
gen gültig sind. Deshalb wird eine Mehrheit der BDP-Fraktion eine Motion ablehnen, ein Postulat 
dagegen mehrheitlich annehmen. Bei der Abschreibung wird es Stimmen dafür und dagegen ge-
ben. 
 
Peter Siegenthaler, Thun (SP). Wenn ich einmal ein Taxi brauche, rufe ich René an, nicht Uber. 
René kommt und weiss, wo er mich hinbringen soll, und er weiss auch, wann er mich wieder abho-
len muss. Und ich bin äusserst zufrieden mit ihm. «Taxikonkurrenz ermöglichen»: Das klingt so, als 
ob es das heute nicht gäbe. Ich muss Ihnen aber sagen: Bei uns gibt es 24 Taxihalter, 87 Taxi-
chauffeusen und Taxichauffeure und 58 Taxis. Als zuständiger Gemeinderat lade ich sie jedes Jahr 
zu einer Taxihalter-Konferenz ein. Wenn Sie einmal etwas Lustiges und Amüsantes erleben wollen, 
lade ich Sie gerne einmal dazu ein. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Leute untereinander 
von mangelnder Konkurrenz sprechen; ich höre das Gegenteil. Was im Taxigewerbe nicht nur in 
Thun sondern auch in anderen Städten stattfindet, ist ein ruinöser Kampf mit ganz hässlichen Ne-
beneffekten. Die Sozialhilfeabhängigkeit vieler Taxihalterinnen und Taxihalter, Taxichauffeusen und 
Taxichauffeuren ist bekannt. Das ist uns in der Stadt Thun bekannt und wird in anderen Städten 
nicht anders sein. Der ruinöse Preiskampf; die Clan-Bildungen innerhalb des Taxigewerbes, die 
auch in dem kleinen Städtchen Thun festzustellen sind; die unschönen Szenen rund um Taxistand-
plätze; das Vordrängeln; zum Teil auch Handgreiflichkeiten – mir jetzt zu sagen, lieber Kollege Ru-
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din, es brauche noch zusätzlich jemanden, der sich an diesem Markt beteiligt, führt uns in der Frak-
tion zum Entscheid: Nein, es braucht das Gegenteil. Es braucht eine stärkere staatliche Regulie-
rung, als wir sie bisher haben. Der Markt ist völlig liberalisiert, es braucht eine Taxiprüfung. Sie ist 
nicht sehr anspruchsvoll und wenn sie bestanden ist mit Sprach- und Ortskenntnissen, kann eigent-
lich jeder ein Taxiunternehmen gründen. Viele, die im Gastgewerbe bereits gescheitert sind, landen 
dann noch im Taxigewerbe. Das sind die Realitäten. Mit diesem Vorstoss zu suggerieren, wir wür-
den hier für den Kanton und für mich als Konsumenten etwas Segensreiches machen, das können 
wir nicht akzeptieren. Wir lehnen diesen Vorstoss in welcher Form auch immer ab. 
 
Präsidentin. Bevor ich dem nächsten Fraktionssprecher das Wort erteile, begrüsse ich auf der Tri-
büne eine Delegation der Mitglieder der SP Muri-Gümligen. Ganz herzlich willkommen. (Applaus) 
 
Michael Köpfli, Bern (glp). Es ist eigentlich phänomenal, dass von Seiten der EDU ein progressi-
ves Votum für moderne Technologie und Digitalisierung kommt und von Seiten der SP konservativ 
die Taxihalterkonferenz gelobt und der Status quo eingefordert wird. Das sind spannende Entwick-
lungen. Die glp sieht es ähnlich wie der Sprecher der EDU, Samuel Kullmann: Digitalisierung und 
Sharing Economy sehen wir primär als grosse Chance. Ja, Peter Siegenthaler, du darfst selbstver-
ständlich René anrufen, aber darum geht es nicht. Und das ist vielleicht der einzige Vorwurf, den ich 
Michel Rudin machen kann, nämlich zu seiner Aussage «das Ermöglichen von Taxikonkurrenz». 
Denn die neuen Technologien sind eben viel mehr als ein Taxi. Die Möglichkeit, die man hat, sei es 
bei Uber oder in Amerika bei bereits anderen Konkurrenten, ist beispielsweise: Man stellt sich an 
die Strasse, drückt auf seine App, und 3 Minuten später steht das Auto vor einem. Der Taxifahrer 
weiss bereits, wohin er fahren muss, abgerechnet wird automatisch über die Kreditkarte, man hat 
also auch keine Diskussionen mehr, und das Navigationssystem zeigt, welchen Weg das Taxi 
wählt. Und noch viel besser ist Uber Cool, eine neue Möglichkeit: Während der Fahrt steigen ver-
schiedene Leute zu und auch wieder aus. Ein Taxi wird so genutzt, dass schlussendlich drei, vier 
oder fünf Gäste auf einmal mitfahren können, was die Strasseninfrastruktur entlastet, zu weniger 
Stau und Kosten führt und erst noch die Umwelt entlastet. Solche Möglichkeiten bietet eben Sharing 
Economy, und es ist viel mehr als einfach ein Taxi, als eine Konkurrenz im Taxigewerbe. 
Es hat sich längst in verschiedenen Schweizer Städten etabliert. Wenn ich in Zürich unterwegs bin, 
brauche ich immer Uber, in europäischen Städten ist es nicht mehr wegzudenken. Es ist ein extrem 
effizientes Fortbewegungsmittel. Der Regierungsrat sagt, es bestehe auf kantonaler Ebene kein 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf, es sei Sache der Städte oder des Bundes. Das stimmt schlicht 
nicht. Es gibt in der Taxiverordnung ganz konkret verschiedene Punkte, die überreguliert sind und 
die gerade solche Angebote im Kanton Bern verhindern. Ich erwähne ein Beispiel: Gemäss Taxi-
verordnung sind die Taxihalterinnen und -halter verpflichtet, die Tarife gut sichtbar aussen am Fahr-
zeug bekanntzugeben. Bei den modernen Angeboten ist es halt so, dass der Fahrpreis in der App 
und nicht mehr an der Türe ersichtlich ist. Wenn man zum Beispiel bei Uber ein Taxi bestellt, ist der 
gesamte Preis der gesamten Fahrt vor der Fahrt in der App ersichtlich. Es stehen also dem Konsu-
menten mehr Informationen zur Verfügung als bei einem normalen Taxi, wo an der Türe nur der 
Preis pro Kilometer steht, aber man noch nicht weiss, was es dann effektiv kostet. Die Transparenz 
ist also bei diesen neuen Technologien höher, und auch die Konsumentenfreundlichkeit. Und genau 
das wird heute mit der bestehenden kantonalen Regulierung verhindert. Deshalb ist es dringend 
notwendig, etwas zu machen. 
Wir können im Kanton Bern nicht einfach sagen, wir machen bei der Digitalisierung und der Sharing 
Economy nicht mit. Wie wäre denn das: Die ganze Welt, alle Schweizer Städte führen es ein, und 
wir haben das Gefühl, der Kanton Bern sei eine Insel, die nicht mitmacht. Wir müssen uns doch 
diesen Technologien stellen, und selbstverständlich braucht es dann wahrscheinlich gewisse An-
passungen im bestehenden Gesetz. Vielleicht ist die scharfe Abgrenzung zwischen selbstständig- 
und unselbständigerwerbend für die Zukunft nicht mehr zielführend. Vielleicht braucht es Zwischen-
formen, aber das müssen wir diskutieren, losgelöst von der Technologie. Es bringt nichts, eine 
Technologie zu verhindern, nur weil sie Herausforderungen bringt. Das ist ähnlich, wie wenn man 
bei der Energiewende darüber diskutiert, ob wir sie wollen oder nicht. Sie kommt sowieso und wir 
können in der Politik nur noch die Rahmenbedingungen so machen, dass wir sie nicht unnötig be-
hindern. Wir werden den Vorstoss sowohl als Motion wie auch als Postulat annehmen und selbst-
verständlich jede Abschreibung bestreiten. 
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Nach dem Votum von Herrn Köpfli hat man fast den Eindruck, alle ande-
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ren Parteien wollten die Technologie verbieten. Das stimmt sicher nicht. Es geht auch nicht darum, 
ob es verboten werden soll oder nicht, sondern es geht um die Frage der Rahmenbedingungen. 
Auch wir sind der Meinung, dass neue Marktmodelle nicht verhindert werden sollen. Neue Regulie-
rungen sollen nur dann eingeführt werden, wenn es unbedingt nötig ist. Auch wollen wir möglichst 
für alle Marktteilnehmer gleich lange Spiesse. Da aus unserer Sicht für Uber keine Änderung des 
Handels- und Gewerbegesetzes nötig ist, unterstützen wir den Vorstoss nicht als Motion. Das Ar-
beits- und das Sozialversicherungsrecht ist auf nationaler Ebene geregelt und das können wir auf 
kantonaler Ebene nicht ändern. 
Aus unserer Sicht braucht es eine Änderung im Bereich der Verordnung, wie Michael Köpfli richtig 
gesagt hat; Stichwort Tarifanschreibepflicht. Auch stellt sich die Frage nach der Taxihalterbewilli-
gung. Gemäss Verordnung muss man pro Jahr mindestens 40 Wochen Transportbereitschaft ge-
währleisten, was bei Uber-Fahrern in der Regel nicht der Fall ist. Eine weitere Frage sind die Ta-
xiführerbewilligungen, die man nur dann prüfungsfrei erneuern kann, wenn man eine gewisse Re-
gelmässigkeit der Fahrten nachweisen kann. Auch das dürfte bei Uber-Fahrern nicht unbedingt der 
Fall sein, die ja teilweise nur ad hoc fahren. Es ist also offensichtlich: Die Verordnung muss einmal 
seriös geprüft werden. Deshalb sind wir für ein Postulat und selbstverständlich sollte man das Pos-
tulat nicht auch noch gleich abschreiben, weil die Verordnung nun einmal seriös geprüft werden 
sollte. 
 
Präsidentin. Wir kommen zu den Einzelsprechern. 
 
Urs Graf, Interlaken (SP). Ich unterstütze alles, was Peter Siegenthaler gesagt hat. Mehr Liberali-
sierung ist in diesem Fall wirklich nicht nötig, denn das würde zu einer schädlichen Rosinenpickerei 
führen. Ich zeige Ihnen das am Beispiel der Tourismusregionen auf: Es bekommt jemand nur eine 
Taxilizenz, wenn er während 40 Wochen im Jahr bereit ist, vor Ort tätig zu sein. Wenn diese entfällt, 
führt das dazu, dass Anbieter einfach nur in den zwei bis drei Monaten der Hochsaison kommen. 
Also zum Beispiel wenn Festivals stattfinden, und sie picken dann die Rosinen. Diejenigen aber, die 
sonst immer die Taxiversorgung gewährleisten, können dann in einem solchen Konkurrenzkampf 
nicht mehr überleben. Es ist schon hart genug. Eine weitere Liberalisierung führt zu einem Problem 
bei der Grundversorgung während der Zeit, in der keine grosse Nachfrage besteht. Deshalb bitte ich 
Sie, entsprechend dem Antrag des Regierungsrats abzustimmen. Die ohnehin bereits bestehende 
Schattenwirtschaft sollte nicht noch mehr gefördert werden. 
 
Präsidentin. Dem Regierungsrat gebe ich morgen Vormittag das Wort und wir fahren auch mit den 
Einzelsprechenden morgen Vormittag weiter. Jetzt schliessen wir die Debatte ab. Ich mache Sie 
nochmals darauf aufmerksam: Die Ausweise in Zusammenhang mit der Organspende stehen 
draussen bereit. Wer sie noch nicht ausgefüllt hat, oder es sich noch nicht überlegt hat: Füllen Sie 
sie doch aus. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, bis morgen um 9.00 Uhr. 
 
Hier werden die Beratungen unterbrochen. 
 
Schluss der Sitzung um 16.30 Uhr. 
 
Die Redaktorinnen: 
Dorothea Richner (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
 
  
  
  
  
  


